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S a t z u n g 

des Wasserverbandes Heidekreis  

über die Erhebung von Beiträgen und Kostenerstattungen 

 für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung  

(Trinkwasserabgabensatzung) 

 

Gemäß §§ 10, 13 und 30 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) v. 17.12.2010 (GVBl., S. 576), zuletzt geändert durch Art. 6 d. Gesetzes v. 

11.09.2019 (GVBl. S. 258), § 4 des Nds. Ausführungsgesetzes zum Wasserverbands-

gesetz (AGWVG) v. 06.06.1994 (GVBl. S. 238), zuletzt geändert durch Art. 20 d. Geset-

zes v. 16.05.2018 (GVBl. S. 66) sowie der §§ 5, 6 ff. und 8 des Niedersächsischen Kom-

munalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (GVBl. S. 309) hat die Ver-

bandsversammlung des Wasserverbandes Heidekreis in ihrer Sitzung am 08.10.2020 

folgende Satzung beschlossen. 
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§ 1 

Allgemeines 

(1) Der Wasserverband Heidekreis (im Folgenden: Verband) betreibt nach Maßgabe 

seiner Wasserversorgungssatzung eine öffentliche Einrichtung zur zentralen 

Trinkwasserversorgung. 

(2) Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  

a. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentrale öffentliche Wasser-

versorgungsanlage, 

b. Kostenerstattungen für Hausanschlüsse. 
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§ 2 

Grundsatz 

(1) Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für 

die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage Beiträge zur Abgeltung der 

durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile. 

(2) Der Beitrag deckt nicht die Kosten für den Hausanschluss. 

 

§ 3 

Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Was-

serversorgungsanlage angeschlossen werden können und für die  

1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 

oder gewerblich genutzt werden dürfen, 

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach 

der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen 

Entwicklung im Verband zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen. 

(2) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Wasserversorgungsanlage tat-

sächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die 

Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht erfüllt sind. 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im 

bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

 

§ 4 

Beitragsmaßstab 

(1) Der Trinkwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Maßstab berechnet. 

Dabei wird die nach Absatz 2 ermittelte Grundstücksfläche mit dem nach den Ab-

sätzen 3 und 4 ermitteltem Vollgeschossfaktor multipliziert. 

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken, 

1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, der eine 

bauliche oder gewerbliche Nutzung festsetzt, die Gesamtfläche des Grund-

stücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist; 

2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes gem. Nr. 1 und mit 

der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  

3. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes gem. Nr. 1 und mit 

der Restfläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche im Bereich 

des Bebauungsplanes,  

4. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, sowie bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 

Fläche im Satzungsbereich, 

5. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB be-

stehen,  
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a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teil-

weise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-

stückes, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßen-

grenze und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu 

ihr verläuft,  

c) wenn sie nicht an die Straße angrenzen oder lediglich durch einen zum 

Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen 

der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

6. die über die sich nach Nr. 3, 4 und 5 lit. b) und c) ergebenden Grenzen hinaus 

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Straßengrenze 

bzw. im Falle von Nr. 5 c) der der Straße zugewandten Grundstücksseite und 

einer Linie hierzu, die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nut-

zung entspricht; 

7.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-

zung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit 

nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Freibäder, Camping- und 

Festplätze - nicht Sportplätze, Dauerkleingärten und Friedhöfe) oder die in-

nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsäch-

lich so genutzt werden, 50 % der Grundstücksfläche, 

8.  für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nut-

zung als Sportplatz, Dauerkleingärten oder als Friedhof festgesetzt ist oder 

die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tat-

sächlich so genutzt werden, sowie bei Grundstücken, die durch Bebauungs-

plan als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt sind, die Grundfläche der an 

die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Baulichkeiten geteilt 

durch GRZ (Grundflächenzahl) 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Bau-

lichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Ab-

stand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer 

Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleich-

mäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt; 

9.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Grundfläche 

der an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Baulichkeiten ge-

teilt durch GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten, derge-

stalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Au-

ßenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 

Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-

zung auf dem Grundstück erfolgt; 

10.  die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch rechtsverbindliche 

Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) 

eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfall-

deponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich 
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die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähn-

licher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen unberücksichtigt blei-

ben, die keinen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung benötigen. 

(3) Zur Ermittlung des Baukostenzuschusses werden für das erste Vollgeschoss 

100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 50 % der Grundstücksfläche in Ansatz 

gebracht. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtli-

chen Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchen werden stets als eingeschossige 

Gebäude behandelt.  

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3) gilt bei Grundstücken, 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, 

die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 

2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der bau-

lichen Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 

i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten 

die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, kaufmännisch auf 

ganze Zahlen gerundet. 

3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 

durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, auf ganze Zahlen kauf-

männisch gerundet, 

4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

5. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 

der baulichen Anlagen noch eine Baumassenzahl bestimmt ist, wenn 

a) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft 

festgesetzt, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse; 

b) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet 

festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

c) für sie durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-

tergeordneter Bebauung festgesetzt (z.B. Dauerkleingärten, Freibäder, 

Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe) oder die außerhalb von 

Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl der tat-

sächlich vorhandenen Vollgeschosse, mindestens aber ein Vollgeschoss. 

6. auf denen die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe der bauli-

chen Anlagen oder die Baumassenzahl überschritten wird, die tatsächlich 

vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlichen vor-

handenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 2 und 3. 

7. die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles liegen (Abs. 34 BauGB), wenn sie 

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vor-

handenen Vollgeschosse; 

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der vor-

handenen Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit; 
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9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und aufgrund einer rechtsverbind-

lichen Fachplanung nutzbar sind, 

a) die höchste Zahl der durch die Fachplanung zugelassenen Vollgeschosse, 

b) die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, wenn die 

Fachplanung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß ent-

hält. 

c) mindestens aber ein Vollgeschoss. 

 

§ 5 

Beitragssatz 

(1) Der Beitragssatz für die erstmalige Herstellung und Anschaffung der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlage beträgt 0,58 €/m². 

(2) Die Beitragssätze für die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentra-

len Wasserversorgungsanlage werden im Einzelfall unter Angabe des Abgaben-

tatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt. 

 

§ 6 

Beitragspflichtige 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer/in des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-

lastet, so ist anstelle des/der Eigentümers/in der/die Erbbauberechtigte beitrags-

pflichtig. 

Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentü-

mer/innen nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öf-

fentlichen Wasserversorgungsanlage für das beitragspflichtige Grundstück. 

(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen An-

schluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung. 

 

§ 8 

Vorausleistung 

(1) Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt 

werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die 

Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn 

der/die Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 

(2) Ist die Beitragspflicht sechs Jahre nach Bekanntgabe des Vorausleistungsbeschei-

des noch nicht entstanden, so kann der /die Vorausleistende die Vorausleistung 

zurückverlangen, wenn die Einrichtung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht benutz-

bar ist. Die Rückzahlungsschuld ist ab Erhebung der Vorausleistung für jeden vol-

len Monat mit 0,5 vom Hundert zu verzinsen.  
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§ 9 

Veranlagung, Fälligkeit 

Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach dessen Bekanntgabe 

fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 

 

§ 10 

Ablösung 

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. 

Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitrags-

maßstabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 

Durch die vollständige Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig 

abgegolten. 

 

§ 11 

Hausanschlusskosten  

(1) Die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie 

die Kosten für die Unterhaltung der Hausanschlussleitung sind dem Verband in der 

tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 

(2) Für die Ermittlung der Kosten gilt die Hauptwasserleitung als in der Straßenmitte 

verlaufend. 

(3) Die Kostenerstattungspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung oder Er-

neuerung des Hausanschlusses oder mit der Beendigung der sonstigen kostener-

stattungspflichtigen Maßnahme. Die §§ 6, 8 und 9 gelten entsprechend. 

 

§ 12 

Auskunfts- und Duldungspflicht 

(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben dem Verband jede Auskunft zu 

erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 

(2) Der Verband kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft ver-

pflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Um-

fange zu helfen. 

 

§ 13 

Anzeigepflicht 

(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist dem Verband sowohl 

von dem/der Verkäufer/in als auch von dem/der Erwerberin innerhalb eines Mo-

nats schriftlich anzuzeigen. 

(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben 

beeinflussen, so hat der/die Abgabenpflichtige dies dem Verband unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn/sie, wenn solche An-

lagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 
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§ 14 

Datenverarbeitung 

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie 

zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 

NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten ge-

mäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren An-

schriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; 

Wasserverbrauchsdaten) durch den Verband zulässig. 

(2) Der Verband darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des 

Melderechts, der Wasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung bekannt-

gewordenen personen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 ge-

nannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Behörden 

(z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln las-

sen, was auch im Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 

§ 15 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 12 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben er-

forderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

2. entgegen § 12 Abs. 2 verhindert, dass der Verband an Ort und Stelle ermitteln 

kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 

3. entgegen § 13 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück 

nicht innerhalb eines Monats schriftlich anzeigt; 

4. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anla-

gen auf dem Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe be-

einflussen; 

5. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung 

solcher Anlagen nicht schriftlich anzeigt. 

(2) Jede Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € geahndet 

werden. 

 

§ 16 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. Ihr zeitlicher Geltungsbe-

reich endet am 31.12.2019. 

 

Walsrode, 8. Oktober 2020 

Wasserverband Heidekreis 

  gez. Hack 

    Verbandsgeschäftsführer 
 


